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m- der Beilagen zu den stenogr;;phiscb�,n Protokolliln desNaM 

R;�PUJ3LII\ ÖS T ERREICH 
- Bundesministeriumfür J.ustiz 

18.061-9a/71 

180 rebo 1971 

B e r i c h t 

des _13_1.m d e s�iJ1.t§.� e r ?_. f.'.i?-I._�:J:.� .�.:�t� __ �"n� j, e fL ... ..N .? t �9!!.? I r § t be­
t re f fe n d die Re fo !'���.2..J2. s _t e r_r:e i c h.�.s_9_ h e1? __ P.�_e...s_�e r E? c_h t e s 

tes 

Gemäß§ 15 des Bundesgesetzes vom 6. Juli 196 17 BGEl. 

Nr. 1 78, betreffend die Geschäftsordnung des National­
rates7 beehre ich mich9 dem National�at den hachst�henden 
B e r i c h  t über die Reform des österreichischen 
Presse�echtes �u erstatten. 

h.j)ie .J-�nt"Yick��ng des österreichischen Presse­
�9h te�L sei t dem Jahre! 945 

Im Jahre 1922 wurde das Pressegesetz vom 1 7. De­
zember 1�62, HGBI. Nri 6/186 3, durch das gegeriwärtige 
noch geltende Bundesgesetz vom 7. April 19227 BGBI. Nr. 
218, liber die Presse (in. der Folge kurz npressegesetztl 

genannt) ersetzt. 
Seit eeine mInkrafttreten hat das Pressegesetz 

eine Reihe von Änderungen und Ergänzungen erfahren. Die 
wesentlichsten Eingriffe in das Presserecht überhaupt er� 

folgten allerdings außerhalb des Pressegesetzesf als 
nämlich die autoritären Systeme durch eine Reihe legisti­
scher JIaünahmen die Presse irgleichschal teten'''. Die Ein­
führung des deutschen Schriftleitergesetzes im Jahre 1938 

setzt� den Schlußpun�t unter diese Entwicklung, die Ver­
ordnung zur Anpassung presserechtlicher Vorschriften an 
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das Reichsrecht vom Ja hr e 19 39, G BI. f.d.I,'.O .. Nr'. 1291/19 39, 
die sogenannte iV Bürckel':"'Verordnung,i1, zog daraus nur mehr 

die Konsequenzen., 
Die Vorarbeiten für eine Neugestaltung des öster­

reichische� Presserechtes setzten im Jahre 1948 ein und 
, ' 

gediehen in diesem. Jahre _aubh schon bis zur Ausarbeitung 
eines Referentenentwurfes und 'zur Abhaltung '. eine r 

Enquete iTn Buhdesministerium für Justiz. Zur Eipbringung - . , .. . , 

ei,ner :R�gierungsvorlage kalTI es aber wegen der Ungunst der 
Verhältnisse. in den nächsten Jahren nicht • .  :Jrst im Jahre 
195 2 befaßte sich der Nationalrat auf Grund ein�s Ini� 

'tiativantrages mit der Wiederherstellung des österreichi­
schen Presserechte.s. In, der Erkenntnis? daß eine grül1d­
liehe Presserechtsreform nicht ohne eingehende Vorbe-, . 
ieitung unter Heranziehung von Fachleutert beschlossen 
werden kann, begnügten sich die Organe der Bundesgesetz­
gebung schließlich damit� als SofortmaBnahme im we se nt ­

lichen_pur den Rechtszustand, wi e er vor dem Eingreifen 
der auto�itä�en

'
unq:totalitärehSystemeb�standen hatte, 

wiede! herzustellen, ohne sich jedoch dam�ls, schon zu 
einer Vlied�reinführungder im Jah�e. 19 39 abgeschafften 

bjn tschädigungspflich t bei ungerech tfer-\;igter Beschlag­
nahme yon Dr'l,lCkschrifteh entschließen;zu könuen. Die 

, . 

Wiederherstellungd.es frühere-n' Rec htszu sta ndes .geschah 
durch die Press egesetz,novelle 1952 �' B G B1. Nr. 118. Bei 

• . " ' • .  \ .- I 

ihrer Verabschieduni etsuchien die Or���e der Bvndesge­
setzgebung das Bundesministerium für Justiz, eine Re-: " 

, 

. . " 

" .. ' 

gier�ngsvorlage fUr eine . Gesamtreform des österr,eichischen. 
Presserechtes,vorzubereiten. �s hatte sich nämlich be� 

reits die AuffassUng du rc hg e setz t , ' daß eine du rc hg reifende .- ' . . . - " . 
J1eform ,des, österreicihische.n P'resserechtes zweckmäßig er­
scheine •. Dar üher ,. in welche Richtung sich diese Reform 
bewegel1,solle� .herrschten allerdings k ein e einhe::j..tlichen 
Vorstellungen • Die hauptsachlichs ten I{eformtendenzen 
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waren einerseits die Forderung, die Presse von de� sis be­

engenden ,Schranken zu befreien und anderersei ts das Be­

strebe[l' den Pers ön)ichkeitsschutz, und insbesondere d,en 

Schutz der Intimsphäre, gegen Presseangriffe weiter aus­

zubauen. 

Im Jahre 1954 kam es zur Aussendung eines im Bundes­

ministerium für Justiz ausgearbeiteten Referentenentwurfes, 

im Jahre 1955 unter Verwertung der abgegebenen Stellung­

nahmen zur Ausarbe=!-tung eines neueh/Referentenentwurfes, 

der noch, im selben Jahr (29 . April 1955) vom Justizaus­

schuß des Nationalrates zum Geg�nstand einer parlamen­

tarischen Enquete gemacht wurde. Im Jahre 1959 wurde ein 

überarbei t e ter T1inls terialen twurf dem
' 

Minis terra t vorge­

legt, der-die Einholung weiterer Stellungnahmen beschloß. 

Im Jahre 196 1 schließlich wurde nach Begutachtung des . . .- . 
letzten Entwurfes und grün dlicher Er örterung des .:jntwur­

fes mit Fachleuten auf de� Gebiet des gesamten Presse­

wesens die Regierungsvorlag� zu eine � Pressegesetz 196 1 
(375 der,Beilagen zu den sten. Prot. des NR. IX. G P. ) ein­

g,ebr acht . Der npressegesetzentwurf 196 111 hatte im Begut­

achtungsverfahren die Zustimmung der Vertreter der Presse, 

und zwar sowohl der Zeitungsherausgeber a�s auch der 

Juornalisten gefunden. Er wurde von einem vom Justiz­

ausschuß eingesetzten Unterausschuß ab dem Sommer 196 1 
in 1 1  

,Sitzupgen eingehend ber aten. Der abschließende Be­

richt über
'

die Arbeiten des Unterausschusses wurde am 7. 

Dezember 196 1 in der Sitzung des Justizau�schusses durch 

den Berichterstatter Abgeordneten Peter Strasser vorgelegt. 

Der Unterausschuß ,hatte zu zahlreichen Bestimmungen j\nde­

rungen vorgeschlagen und der Regierungsvorlage in der ge-
/ 

änderten Fassung fast zur Gänze seine Zustimmung' erteilt. 

Der Justizausschuß· nahm den Bericht des Unterausschusses 

zur Kenntnis. 

Offe.n geblieben war lediglich die Präambel und die 
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Verfassungsbestimmung über die Aufgaben der Presse, die 

." 'Verfassungsbestimmung über die Pressefreiheit, das Ver­

b
'

ot des Vertriebe s periodischer Druckschrif·ten von. Haps 

zu Haus, die Hegelung der Sammlung von Bestellungen ayf' 

periodische Druckschriften, die Frage der Zntge�nungs� 

fähigkei t von Parlamentsber'ichten und schließlich die 

Frage der P önalisierung der sogenannten aktiven Presse-

bestechung. 

,Die parl amentarischen Arbeiten �n der Presserechts­

reform wurden in der Folge jedoch nicht mehr fortge­

seszt. Die damit gegebene S�tuation veranlaßte mieh, 

am 31; ]!färz 1965 dem Nation alrat einen J3ericht über die 

Reform des österreichischen Pressere,cht/es vorzulegen 
I . 

.. ,(111-83 ,der Beilagen zu den sten. �Proto des NH. X. GP.). 
rri diesem Bericht legte ich eingans die Entwicklung des 

österreichischen Presserechtes seit dem Jahre 1945 dar 
1 I 

un d behandelte anschließend ausführlich die in den par-

lamentarischen Beratungen noch offen gebliebenen 

.Reformpunkte. In den Schlußbemerkungen sprach ich die 

Hoffnung.aus,.daß die Diskussion �er wesentiibhsten der 

noch offen gebliebenen Bestimmungen.der Hegierungsvor­

lage au� dem Jahre 1961, das ist die des § 1 über �ine 

verfas sungsges etzlicr:· geschützte presserech tliche Ein-

I richtungsgarantie ? durch die, dama+s. eingelei teten Vor- . 

arbeiten für die Schaftung eines ieitgemäßen Grundrechts­

.. katalogs in ein neues Stadium treten werqe. In der . 
. .  \ \ -

.Zwtschenzeiti so regte ich an, k önnten du�ch di� ge­

setzgebenden K ö�petschafteti auf Grund meines �erichtes 

jene '1'eile des Entwurfes, eines Pressegesetzes 1961 bzw 

- allenfalls weitere Bestimmungen bezeichnet werden, die 

vorweg Gesetz werden sollten, dami t·. die dringtichsten 

Anpassungen des ästerreichischen Presserechtes an die \ 

Erfordernisse deScdemokratisohen Lebens unserer Zeit. 

vorgenommen werden k önnten. 
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Dieset Bericht wurde in de� X. Gesetzgebungsperiode 

nicht mehr in Beratung gezogen. 

Im April 1966 forderte der österreichische Presse­

rat in einer Resolution die Schaffung eines modernen Pr �sse­

ges�tzes� der aber die Erfüllung der dringendsten Reform­

wünsche vorangehen sollte. 

Auf Grund einer Regi erungsvorlage beschloß darauf­
hin der Nationalrat am 23. Juni 1966 die Pressegesetz­

novelle 1966, BGBI. Nr. 1049 durch die die Ent�chädigungs­

.pflicht bei ungerechtfertigter Beschlagnahme von Druck-
\ 

werken wieder eingeführt und die Ausdehnurig der Pflicht 

zur Ablieferun,g von Pflichtstücken auf bestimmte aus­

ländische Druckwerlce normiert wurde. Zugleich mit der Ver­

gbschiedung dieser Pressegesetznovelle faßte der National­
rat eine

'
Entschließung, in der die Bundesregierung ersucht 

wurde� dem Nationalrat im Laufe des Jahres 1966 den Ent­

wurf eines modernen Pressegesetzes vorzulegen. 

Das Bundesministeriumfür Justiz übermittelte 

d�raufh�n im Juli 1966 den Vertretern der im Pressewesen 

tätigen-Berufe �ur Information über deri bereits erreichten 

Stand der Presserechtsreform und zugleich als Diskussions­

grundlage eine Zusammenstellung, die im wesentlichen den 

Wortlaut der erwähnten Regierungsyorlage eines Pressege­

setzes 1961 mit den vom
'

Unterausschuß des Justizaus­

schusses empfohlenen Anderungen und Ergänzung en enthielt. 

Gleichzei tig ersuch,te das Bundesministerium für Justiz 

die Presseverbände ·um Bekanntgabe ih�er Wünsche für d·ie 

Presserechtsrefor�. Beim Bundesministerium für Justiz .. lang­

ten hie�auf zahlreiche Stellungnahmen ein, u.a. eine ge­

meinsame der wichtigsten Standesorganisationen . der Presse, 

in der diese er �lärten, die ihnen übermittelte Zusammen­

stellung sel k e i n  e g e e i g n e t e G r u n  d -

I a� g e �ür die Ausarbeitung eines neuen Pressegesetz� 

entwurfes�Sie verlangten, zur Vorbereitung eines solchen 
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Entwurfes solle beim Bundesministeriumfür Justiz ein 

Ko�itee bestellt werd�n. Die J 0 U r n a  1 i s te n -

g e w e  r k s c h a f t. schlug überdies vor? eine 
I 

" 
p a r  1 a m e n t � r i s c h e' E TI q U e t e unter 

Zuziehung der Presseverbände und de� Chefredakteur"e der 

wichtigsten österreichischen Zeit�tigen durchzuführen� 

Der Verband Österrefchischer �eitungsherausgeber und 

Komm.Rat M a r t  i n i d e s  schlieGlich regten über­

einstimmen d an, im Sinne deY von der IV. Konferenz der 
f 

Eutopäischen Justizminister (Berlin, 25. bis 27. Mai 1966) 

. gefaßten, auf die Harmonisierung\�es Europäisc.hen�J:>resse­

rechtes abzielendep Resolution Nr. 3 solle das Bundes­

ministerium für Justiz in Zusammenarbeit mit Bxpe�ten der' 

Organi.sation der österreichischen Presse einen l"lodell­

entwurf für ein europäisches Pressegeset� ausarbeiten; der 

nach Beratung durch die Konferenz der europäischen Justiz­

minister als Diskussionsgrundl�ge fUr die Ausarbeitung 

eines neuen österreichischen Pressegesetzes dienen k önnte. 

Die Standesorganisationen de� Fresse brachten im 

übrigen eine groBe �ahl vön Anregungen für die G�staltung 

eines neuen Presserechtes vor� �s sei bemerkt, daß ein 

Teil dieser \t!ünsche bereits im Ausland, so vor, allem in 

deri neuen tandespre�segesetzen der �undesrepublik Deutsch­

land ihre Verwirklichung ge�unden hat; 

In Anbetracht der Ergebnisse dieser U�f�ige 
sah sich die Bundesregierung veranlaßt, am 28. Oktober 

�966 dem Nationalrat> neuerlich einen Bericht betreffend die 

Reform des österreichischen Presserechtes vorzulegen 

(lII�36der Beilagen zu den sten. Prot� des UR. Xl . .  GP.). 
In diesem Bericht wurde'die bisherige Entwicklung der 

Reförmarbeiten dargelegt und die Neinung vertreten, mit 

der Abgabe der erwähnten ablehnenden Stellungnahme der 

Presse und der Bekanntgabe j:hrer vrünsche für ein n;eues 

" Pre�segesetz habe die TIntwicklung einen Punkt erreicht� 

an dem eine grundsätzliche rechtspolitische Entscheidung 
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zu treffen sei • .  Die Einh�ltung der vom Nation alrat ge­

setzten F�ist (bis Ende des Jahres 1966) wäre. nur m öglich, 

wenn. die neue Regierungsvorl age von dem s6hon im Unter­

ausschuß des Justizausschusses beratenen Pressegesetzent­

wurf 1961 hätte ausgehen k önnen. Dieses von den Presse­

verbänden abgelehnte Vorgehen komme nun nicht mehr in Be­

tracht, d a  auch der modifizierte Entwurf aus dem Jahre 

1961 bereits.überholt sei. Die Sch affung eines modernen 
·1 

rressegesetzes ben ötige aber längere legislative Vorar­

beiten und zahlreiche Besprechungen mit den Vertretern der 

Presse . Um zu vermeiden, daß eine Regierungsvorlage zustande 

komme, die in 
. I . _ 

. 1 
ihrer rechtspolitischen Zielsetzung und auch 

sonst in entscheidenden Punkten den Vorstellungen des 

Nationalrates nicht entspricht, wolle, so meinte die Bundes­

regierung. der N ationalrat zu den wichtigsten Forderungen 

der Standesorganisationen der Presse seine vorläufige 

Stellungn ahme bekanntgeben und in einer E n t s c hI i e -

ß u n g zu der Frage Stellung nehmen, in welcher Weise 

nach, seiner Metnung die legislativen Vorarbeiten für die 

Neugestaltung des Presserechtes weitergeführt werden sollten. 

Dieser Bericht �er Bundesregierung wurde vom 

Notionalrat in der XI. Gesetzgebungsperiode nicht mehr 

behandelt. 

Dem bisher Gesagten ist zu entnehmen; ·d·aß es· inden 

vergangencn Gesetzgebungsperioden trotz der vom National-
- , . .  

rat im· J ahre 196T aufgey.rerideten intensiven Beniühung8ri nicht 

gelungen ist, die Refbrmdes österreichischen Pi�sie-

rechtes zu einem Absc�luß zu bringen . Nach Meinung der 

öste�reiChischen Bundesregierung duldet diese Reform 

ab�r keinen Aufschub mehr und so geh ört denn a0ch die 

s6hwerpunkt�eise aeform dieses Rechtsgebietes �u den 

Prioritäten, die sich die Bundesregierung gesetzt bat. In 

ihrer R�gi�rungserklärung vom �7. April 1970 weist die Bundes­

regierung dflrauf hin � daß·· sie mi t besonderer Aufmerksam}{ei t 
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jene großen Veränderungen verfolgt, die sich auf dem: 
Gebiete des Informationswesen� und der Publizistik voll­

ziehen. Wörtlich heißt es dort weiter: "Die' Bundesregierung 
,ist s'ich bewußt 9 daß es hier offene ,Fragen gibt, die einer 

" 
gesetzlichen Regelung bedürfen. Die Bundesregierung wird 
stets/bE!reit sein, zusammen mit dem Gesetzgeber jene Naß":;' 
nähmen zu treffen, die dem verstärkten Schut �' d er Infor':" 
mationsfreiheit einschließlich des, Schutzes des Redaktions­

gehe{mni�ses dienen. Es ist aber auch ihre Pflicht, dafür' 
Sor�e zu tragen, daß di� pers�nliche Sphä�e jedes einzelnep 
Stäat �bürgers geschützt wird. ,Diesen Zwedken soll�n die 

gesetzgeberischen Maßnahmen, auf dem Gebiete des Presseiech� 
tes und des Rechtes im Bereich der modernen Massenmedien' . 
dienen." 

Im Sinne der . Anregungen, die in den letzten Jahren 
zur Presserechts�eform gemacht w�rden, �erden nachstehend 
als Grundla�e für weitere Beratungen und legislative 
Ini t:i,a'ti ven Vorschläge für Sofortmaßnahmen auf presse­

rechtlichem Gebiet vorgelegt 'und außerdem die Hauptprobleme 
, ' 

bezeichnet, die nach Ansicht des Bundesministeriums für 
, ' 

Justiz bei der'Fortführung der Presserechtsreform legisla-
. ., 

,tiv zu lösen sein werden. 

11. Sofortmaßnahmen auf presserechtlichem Gebiet 
, ' 

1. Auss'Chluß der Entgegnungspflicht bei wahrheits-
, ' ' 

,getreuer parlamentarischer Berichterstattung'-

Nach § 3 1  des �ressegesetzes'sind wahrheitsgetreue 
Berichte über Verhandlungen j�öffentlichen S�tzunge� des 
Nationalrates, des Bundesrates" der Bundesversammlung, ' 

eine� Landtages oder eines Ausschusses dieser Körperschaf­
ten von jeder Verantwortung frei. Dies'ei " Bestimmung ent­
spricht der iti den Aft 33, ,3 7, 39 und 96 des Bundes­
'ye:r:fasEJUngsgesetzes in der:Fass,ung von 19 29 getroffepen 

,I 
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Regelung. Ob durch diese Bestimmungen auch die Pflicht des 
verantwortlich�n Redakteurs zur VeröffentliOhung,von Ent� 

gegn1!nge:n -auf solche, wahrheitSge �reue 
'
Berichte nach § 23' 

ff des Pressegesetz �s ausgeschlossen i�t, wird be�tritten. 
Eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofes 'verneint dies 

allerdings • ,Die dadurch geschaffene Situation ist rechts­
politisch unbefriedigend. Die gesetzgebenden Körperschaften 

' . ' . 

". sind, aollen sie ihre Aufgabe erfüllen können, auf breite 
Publizität ihrer A ktivitäten angewiesen. Der Zwang, preSse­

rechtliche, Entgegnungen auf wahrheitsgetreue parla.menta­
rische Berichte veröffentlichen zu müssen, könnte diE3 
Bereitwilligkeit der Presse9 über die Beratungen d er gesetz­

gebenderl Körperschaften zu berichten , wesentlich mindern 
und damit die erforderliche publizität der Parlamentsde-. \ . .

. . 
I 

:,battcn b2einträch�igen 0 Daß solche Folgen noch nicht ein-
getreten sind, darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß sie 

nach den angeführten Bestimmungen von der Judikatur gege­
benen Auslegung jederzeit eintreten könnten. Um dies zu 
verhindern, wäre eine Legalinterpretation der erwähnten 
Ner:fassungsg,esetzlichen und einfachgesetzlichen Bestimmungen 
geboten. In diesem, Zusammenhang soll nicht unerwähnt " 

bleiben, daß es �n der Bundesrßpublik Deutschl�nd trot� 
imwesent�ichen gleiche Verfassungslage iri Lehre und Recht­

sprechung unbestritten ist, daß wahrheitsgetreue Parla-
�entsberichte n i e h t e n  t g e g ri u n g s p f 1 i c h  -
t ig sind. 

2, Sicher�ng der freien und objektiven Gerichtssaal­
be�ichteretattung 

Üher Tatsachen" di,e den Gegenstand eines gericht­
lichen Verfahrens bilden, s oll bei-voller Wahrung 'der Un-, 

keit 
abhängig/der Rechtspflege und der Grundrechte des Staats-
bürgers in der Presse frei und ohne'formale Beechränkungen 

berichtet v"srden können. Die Stimmungsmache für oder gegen 
die Angeklagten während eines laufenden Verfahrens aber 
soll " j c;denfal13 mit Strafe hedroht sein. Diese Reform 
h�t ��-�uS�h'e{rle Novellierung der sogenannten Lasser'schen 
A rtikel (Art vlr 'und A rt VIII der Strafgesetznovelle 1862, , , 

RGBl. Nr. 8/1863) zu erfolgen. 
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3. Verbesserung des Schutzes des Redaktionsgeheimnisses 

.. Na.ch geltendern Recht sind Personen, die bei der 
Herstellung. einer periodischen Druckschrift berufsmäßig 

mi-c'Wirken, in einem S t r  a f verfahren, das wegen des 

Inhaltes .der periodischen Druckschrift eingeleitet worden 
ist" bei allen Fragen, die s�ch auf eine in den �llge­
meinen Strafgesetzen begr:ündete strafrechtliche Verant­

w�)I'tlichkei t beziehen, von der, Verbindlichkeit zur 
'AblE'g'lllg des Zeugnisses befreit, wobei sich diese Be­
freiung nicht auf Inserate ,erstreckt. 

Diese Bestimmung ist ihsoferne unzulänglich, als 
sie das Redaktionsgeheimnis nur im Bereich'der Strafver­
fahren und auch da nur im Bereich solcher Verfahren 
anerkennt, die vvegen eines Preßinhaltsdeliktes eingeleitet 
""orden sind� Soll aber der Journalist seine' im Interesse 

. . 
der Allgeme inheit gelegene Aufgabe optimal erfüllen l{önnen, 
so muß ihm aUch für den Regelfall das Recht eingeräumt 
we rde n, ·seine Informationsquelle n schlechthin :geheimzu­

halten, da andernfalls zu befürchten ist, daß diese Quellen 
versie�en, könnt8!l doch die Informanten durch das Risiko 
.e

'
irier Bloßstellung ab.geschrec1ct ,�erden. 

. Aus den gle iche n GrUnden muß den Journalisten auch 
' .  . , . . . . 

das Recht einge räumt 1,verden, eine Haus':" oder Personsdurch-
suchung, eine Durchsuchung und Beschlagnahme von Papi�ren 
oder eine Beschlagnahme und Eröffnung von Briefen und. 
anderenSend:ungen . zu vervleigern, wenn diese Ii/[aßnahmen zu 
dem Zwec��� erf�lgen, e

··
ine 

-
Infor�ationsquelle des Journa­

listen zu ermitteln. Zu ,diesem Zweck erscheint eine 
Novellierung des § 45 des Pressegese tzes unerläßlich. 

4. ,Prll:fug&9.or I?roblem�r\:;;Lk der administrativ..§..n Verbrei­
,,-.tl1ngsverbote nach den §§ 10 _ f:f dfsJog. Schmutz--:- und 

S �tn2.n..9K.0ß r:; t�e s 

Diese Frage wird im
.

Zuge der Vorarbeiten für eine 
Reform des Schmut.z- und Schundge setzes (Bundesgesetz. vom. 
31. I\1ärz 1950, BGB�." Nr. 97, über die Bekämpfung urizüch-
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tiger Veröffentlichungen und den Schutz der Jugend gegen 
sittliche Gefährdung)

' 
geprüft werden müssen, 'stell t ·zu­

gleich aber auch einen Teil der Presserechtsreformda.r, 
Anzustreben wäre jedenfalls, die Zuständigkeit zur Ver­
hängung von Verbreitungsbeschränkungen über Drl.lckwerke 
jugendgefährden.den Inhalts den G e r  i c h t e  n zu 

.übertragen. 

5.  _Neugest�ltung 4er Best�mmungenyber die press�r�ch� 

lich relevanten Personen ---- ===' 

DiB Bestimmungen des geltenden Rechtes über die 
presserechtlich relevanten Personen, insbesondere über 
den Verleger und den Herausgeber periodischer Druck­

schriften sind unzureichend. Es wären daher neue
'

Begriffs­
defini tionen zu erarbeiten und die Verant'VI!ortlichkei t 
dieser Person.en abzugrenzen. Ferner wird im Sinne ,..,ieder-

. . 
holt vorgebrachter Anregungen zu versuchen sein, .au.ch die 
Stellung des Chefredakteurs einer periodischen Drucle-:", 
schrift und., der übrigen Redakteure sowie das Verhältnis 

dieser und der vorhin er\l!ähnten Personen zueinander 
fes,tzulegen. 

6. 'Reform der Pr�ordnu1}.g§vorschrifteD über das Impres_sum 

,und, über. diew Ablieferung von Pflichtstücken 

Die Presseordnungsvorschriften (§§14 ff. des, 
Pressegesetzes) sind zum großen Teil veraltet und ent­
sprechen zum Teil nOC?h obrigkeitsstaatlichem Denken. Das 
gilt insbesondere für die Vorschriften über das Impressum 

und über . die Verpflicl-itung zur Ablieferung von Pflicht­
stücken. biese Vorschriften werden in ihrer Anwendung 
vielfach nicht zu Unrecht als schikanös empfunden und 
führen zu überflüssigen Strafverfahren.. Im .vfege einer 
NeugestaltunG der Presseordnungsvorschriften wären'reine 
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F.ormalismon zu beseitigen und es wäre sicherzustellen, 

daß das Improsswn auf jene Angaben beschränkt wird, die 
für eine Identifizierung der für das Druckwerk ve.rant� 
wortlichen Personen unerläßiich sind. Druckwerke,\ bei 

denen ein strafbarer Inhalt von vorneherein nicht zu 
besorgen ist, wären von der Impressumspflicht, aber auch 

von der Pflicht zur Ablieferung von Pflichtstücken 
auszunehmen. 

7. NeuregeJl�g der Verantwortlichkeit für Schülerzeit-
schrifte n 

Nach geltendem Recht muß der verantwortliche 

Redakteur einer periodischen Druckschrift groß jährig sein 
'(§ 18 Abs. 1 des Pressegesetzes). Dies gilt auch für 

periodische Druckschriften, die von Jugendlichen für 
Jugendliche redigi ert werdcn� also zB für Schülerzeit­
schriften. Jugend

·
organisationen, aber auch Pädagogen, 

setzen sich mit Entschiedenheit dafür ein, für solche 
Periodika auf das Erfordernis der Großjährigkeit des 

verantvlOrtlichen Redakteurs zu verzichten, um es so zu 
ermöglichen? daß Jugendliche ihre eigenen publizistischen 
Organe unbeeinflußt von Erwachsenen gestalten können. 
Auch dieses Problem .wird zu erörtern sein. 

§. Offenlegung, ß.er Ei&e�ltumsv<,?rhäl tnisse ..E.eriodisc1.)�r 

Druckschriften 

Ein besonders dringendes legislatives Vorhaben 
soll jetzt schon verwirklicht 'verden: Das Bundesministe­
r.iurn für Justiz hat vor wenigen Tagen den Entwurf einer 

,Pressegeset'znovelle 1971 zur Begutachtung versendet, 
durch die eil!e gesetzliche Verpflichtung zur Offenlegung 
der Eigentumsverhältnisse periodi scher Druckschriften 
geschaffen werden soll. Im Rahrnen der künftigen Arbeiten 
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an der Reform des Presserechtes wird dieser Gegenstand 
daher voraussichtlich nicht mehr behandelt werden müssen. 

In diesem Zusammenhang darf noch darauf hingewiesen 
werden,.daß zugleich mit dem eben erwähnten Entwurf auch 

·der Entwurf einer Novelle' zum Journalistengesetz versen-. . ' . 

det .wurde, der vörsieht, daß dem Journalisten; bei Abschluß 
des Dienstvertrages die Eigentumsverhältnisse an der 
periodischen Druckschrift offenzulegen .und die gesell­
schaftspolitische oder sonstige Zielsetzung des 2e1-

. tungsunternehmens, besonders die von diesem eingehaltene 
politische Richtung, sowiE) ,allfällige Ände:r\.?lgen dieser 

, 

Umstände'währerid'des Dienstverhält;nisses bek,anntzugeben 
sind. 

,- , . . 
111. s'chwerpun1):te Bi.r. Aie Fortführung der Presse-

rechtsreform 
. ::'." 

1.' Söhaffurig eine"I�:V€)rfCl,ssungsg�set�lich�n
�

Einrich- . 
tungsgar.a:ritie 'fÜr;dü�, eine. ,.ö.f f e n:'t l' i c h  e 

" ' -'- ,' -. , ' . : ., L " • •  , 'I . .-

, .�. ' ,. 

:. ,,! . ,' 

Ä U f' 'g abe erfüll�nd�J?resse. 
J, {, .. ,: 

2. Eine zeitgemäBe"Definition 'der Pressefreiheit 
"'. ein�chließl::ichd�r InfprmationsfI:'eih,ei t unter Berück­

sich.tlgung:der'Be:stimmungeJader EuroPä.1schelJ. 
'
Menschen� . 

,) .' .: ;  '" ; . .... ;. ; I'" 

rechtskon�ention�,;: 
. .. 

>:� !' .f:� ! ," • :':. ;' : . , .
� I .1. ,,�: \.' 

'<' -" -,', 1 

" '" '. 
:: 

3,o,:Ei�n zyi tgemäßer lind' zugleich:wir'!{scunE;lr. Schutz 

',! , 

� -. der:,RechtssPb.äre des Incli viduums vor, sae,hl:j..ch, ungerecht­
fertigten i:i.h�r:iffeh durch rechtswidrige: Ber;L.ehter­
stattung. : : 

- ,, ' ,: j , . 

, , 4�. ,,$,�h:a�,;�"ung ' �in'er :Möglichkei.t, ;den;einer ßtraf­
,.: " . baren ääncil�gB�'s;chuldigten nach ':Fre:tsPfuch oder Ein­

st�li�g d.� � :
str�fv�rfahferis' durch M;itteilungen in der 

Pre$se zu rehabilitieren. 

III-39 der Beilagen XII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 13 von 15

www.parlament.gv.at



-14-

- 5. �nter�indung schikanöser Ausübung des Entgeg­.
. �tmgsr:ec�tes� . . , . . ' ...... ··.6�. )�Jeu:reg�lung der BeschlCignahme von I)ruck�!erken. 
· Vorallerp., sqll' der'$chon.Ün .Entwurf eines'Pressegesetzes 

.. ·1 961,vorge,sehEn�e··:AtiBsChluß ... ,d.e; . :B.e�chlagna.hme .... normiert 
'wercten, ,,,,"ern �ieiInt:ere sSi$.naJ:�wäg�g'z"ti·s.chen4em . Grund­
.recht �d�r; Pr�sseit:�ihei.t ,lJ.l'ld ·q.(3pEr'iullting·'der öffent­
lichen, Aufg�b� '

.d�t:':Press � .,ei��;�'�
'
i ts ':'urtef'den j,nBetracht' 

. ' .  \ ' - . , 

-
. 

, " 

' - . 
kbrrim�nden IndlvidQa;irechten' anderefsei ts z.eigt" daß auf 

'die BeSCh1.agnahmeve:rZi�ht,et werd.e� kann. . . 

'7>ln Z�llpft sbl1'�dieBel?C�+ag�a�e von'Druckwerken 
· nU�'dUrChd'<f{3',(}eri'6htiuläSS4-� :p� ·

iP. Die ;h�ute>' im Gesetz 
vorgesehene r.1öglicili{i�lt:der B��,chlagn�hme'dl.lrch staats­
anwal tschaftliche Behörden oder

"
S'i'c� :erhei fsbeh'�rden 

soll beseitigt werden. 

8';;'S'6i�ef;fung von ,Naßnahmen als Ausgleich dafür, daß ' .  ' I ' .  

im Inland stark verbt'ei t'e.te' 'ausländi'schE? periodische 
"Druc:kschriften ,ni

'�ht'>aeriinlä��i�c'��'n"Preßo'rdnungsvor-.... , . . ,I': '. ,',: , . 

schriften"'unterwoI-'fen' sind . . . , " .: " ", - . . ' " . 

9. Abkl.är\.lng de� 'Frage,'im1Ti8weit presserechtliche 
Bes.ti!llmw+g�n

':
�l.l�h i'trI' die;}1as�epmedie� ,," 

diä es zur Zeit ;,' ' . . 
_ i.J ", .. �!: <- ,:' .: ;' : - � . _� 

. 
. .... , . \ 

.
:" . 

derJYnl�$sUng;de s Pressegesetzes 1922 noch nicht gegeben 
�hat'o4,e

'� "
' die ! fu" Jen.er.Zei t noch wenig Bedeutung 'hatten 

. • . " " ; "::i 1'/ ,',.,' " . ' . : .�': ' " . :-; . ',1_ . 
. 

(Hörfunk 'und ',' Fernse4en),� " Anwendtmg' finden sollen (insbe-
, sO�9-ere Entgegnungsrecht u.l}d ,RegelUI;lg der Verantwortlich­
.. kei t"flif"EHand,PngeI:l),. 

· . .." ." . -.{ 

" .... , .. . 
"" ,.-

I·,ft": .. : ," j 

, 19.;. p,ys�tali1.lng· des ös'terr�ichi,schen Rechts der Massen­
medien'.i�.·is(hcher Art � d,aa es�ich harmonisch in den 
RallInen der euroPäischen R�chtsentwicklurig einfügt. 

d" ,,' ::-, 

" " , " 

) 
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1,.,v. Vorschläge für die wei te re VorAangsw�se 

Eine Lösung der bezeichneten Fragen, der übrigen 
zahlreichen Probleme einer Neugestaltung des Presserechtes 
und darüber hinaus auch des Rechtes der anderen Massen­

medien bedarf zweifellos der Mitarbeit der Vertreter der 
in den Massenmedien tätigen Berufszweige sowie der 

\ 

Experten auf allen durch eine solche Reform berührten 

Fachgebieten. Um die Mitglieder des Nationalrates und 

insbesondere des Justizausschusses mit den Einzelheiten 

der von den Standesorganisationen der Presse erhobenen 
Forderungen sowie mit den Meinungen der maßgeblichen 

Experten persönlich vertraut zu machen, erlaube ich mir 
anzuregen, der Justizausschuß des Nationalrates möge 
die geschäftsordnungsmäßige Vorberatung dieses Berichtes 
zum Anlaß nehmen, um gemäß § 32 der Geschäftsordnung de,s 

Nationalrates Vertreter der Presse und andere Experten 
nuf dem Gebiet'des Rechtes der Massenmedien als Sachver­
ständige zu laden, Wl1 auf diese Weise unter Mitarbeit von 
Vertretern des Bundesministeriums für Justiz Vorschläge 

für eine zufriedenstellende Lösung dieses Fragenkomplexes 
zu finden und den vleg für wei tere legislative rni tiati ven 
zu '\Ileisen. 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

: '; 1 / , 
jX J/>� 

12. ,Februar 1971 
Der BUndesminister: 

B r o d  a 
/ 
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